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4 4 . Verordnung: Verwendung des Zeichens „Produktdeklaration" für Kassetten-Tonbandgeräte
4 5 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes und Auflassung entbehrlich gewordener

Straßenteile der B 76 Radipaß Straße im Bereich der Gemeinden Georgsberg,
Stainz und Rassach

4 6 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes und Auflassung entbehrlich gewordener
Straßenteile der B 20 Mariazeller Straße im Bereich der Gemeinde Mariazeil

4 7 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 171 Tiroler Straße im Bereich der
Gemeinde Landeck

4 8 . Verordnung: Zuweisung von Disziplinarsachen des Amtes für Schiffahrt an die Disziplinar-
kommission bei der Post- und Telegraphendirektion für Wien, Niederöster-
reich und Burgenland in Wien

4 9 . Verordnung: Änderung der Waschmittel-Verordnung
5 0 . Kundmachung: Aufhebung von Bestimmungen des Krankenanstaltengesetzes durch den

Verfassungsgerichtshof
5 1 . Kundmachung: Ratifikation des Europäischen Abkommens über die Gleichwertigkeit der

akademischen Grade und Hochschulzeugnisse durch Belgien

44. Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 13. De-
zember 1972 über die Verwendung des Zei-
chens „Produktdeklaration" für Kassetten-

Tonbandgeräte
Auf Grund des § 32 Abs. 4 des Bundesgesetzes

vom 26. September 1923, BGBl. Nr. 531, gegen
den unlauteren Wettbewerb in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 74/1971 wird ver-
ordnet:

§ 1. Das in Anlage 1 zur Verordnung BGBl.
Nr. 54/1972 abgebildete Zeichen („pd-Zeichen")
darf im geschäftlichen Verkehr für Kassetten-
Tonbandgeräte nur dann verwendet werden,
wenn es die im § 2 vorgesehenen Angaben in der
im § 3 der Verordnung BGBl. Nr. 54/1972 vor-
gesehenen Form enthält.

§ 2. (1) Im Fall der Verwendung des pd-Zei-
chens im geschäftlichen Verkehr sind die in der
Anlage vorgesehenen Kennzeichnungselemente
und die diesen entsprechenden Angaben in un-
veränderter Reihenfolge anzugeben.

(2) Kennzeichnungselemente des Abschnittes I
lit. c und des Abschnittes III Z. 1 lit. c, Z. 2 und
Z. 3 lit. h, i und n der Anlage und die diesen
entsprechenden Angaben sind nur so weit an-
zuführen, als sie für das jeweilige Gerät zu-
treffen.

§ 3. Für die Einhaltung dieser Verordnung
ist der Deklarierende verantwortlich.

Staribacher
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Anlage
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45 . Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 9. Jänner 1973
betreffend die Bestimmung des Straßen-
verlaufes und Auflassung entbehrlich gewor-
dener Straßenteile der B 76 Radipaß Straße
im Bereich der Gemeinden Georgsberg,

Stainz und Rassach

Auf Grund des § 4 Abs. 1 und 2 Bundes-
straßengesetz 1971, BGBl. Nr. 286, wird ver-
ordnet:

Der Straßenverlauf der B 76 Radipaß Straße
wird im Bereich der Gemeinden Georgsberg,
Stainz und Rassach wie folgt bestimmt:

Die neu hergestellte Straßentrasse zweigt bei
km 11,860 nächst der Lemsitzbachbrücke von
der bestehenden Straßentrasse in östlicher Rich-
tung ab, umfährt das Ortsgebiet von Stainz,
kreuzt die alte Trasse bei der Einbindung der
Landesstraße Nr. 173 und verläuft sodann in
geringer Entfernung westlich der bestehenden
Trasse, in welche sie bei km 14,210 (alt)/14,190
(neu) wieder einbindet.

Die durch diese Umlegung für den Durch-
zugsverkehr entbehrlich gewordenen Straßen-
teile werden als Bundesstraße aufgelassen.

Moser

46. Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 9. Jänner 1973
betreffend die Bestimmung des Straßen-
verlaufes und Auflassung entbehrlich gewor-
dener Straßenteile der B 20 Mariazeller
Straße im Bereich der Gemeinde Mariazell

Auf Grund des § 4 Abs. 1 und 2 des Bundes-
straßengesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, wird ver-
ordnet:

Der Straßenverlauf der B 20 Mariazeller
Straße wird im Bereich der Gemeinde Mariazell
wie folgt bestimmt:

Die B 20 Mariazeller Straße wird von
km 80,450 bis km 80,700 (alt)/km 80,696 (neu)
im Bereich der Kreisgrabenbrücke (Baumaß-
nahme Mariazell-Rasing) auf die neu hergestellte
Straßentrasse umgelegt, welche westlich der be-
stehenden Trasse verläuft.

Der durch diese Umlegung entbehrlich gewor-
dene Straßenteil wird als Bundesstraße auf-
gelassen.

Moser

47 . Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 9. Jänner 1973
betreffend die Bestimmung des Straßenver-
laufes der B 171 Tiroler Straße im Bereich

der Gemeinde Landeck

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, wird verordnet:

Der Straßenverlauf der B 171 Tiroler Straße
wird im Bereich der Gemeinde Landeck wie
folgt bestimmt:

Die neu hergestellte Straßentrasse zweigt bei
km 516,458 (alt), östliche Kreuzung Innbrücke
Landeck, von der bestehenden Straßentrasse ab,
führt über die neue Innbrücke und bindet bei
km 517,402 (alt), westliche Kreuzung Innbrücke
Landeck, wieder in die bestehende Trasse ein.

Die alte Straßentrasse über die Andreas-Hofer-
Brücke bleibt als Einbahn Bestandteil der B 171
Tiroler Straße.

Moser

48 . Verordnung des Bundesministers für
Verkehr vom 15. Jänner 1973 über die Zu-
weisung von Disziplinarsachen des Amtes für
Schiffahrt an die Disziplinarkommission bei
der Post- und Telegraphendirektion für
Wien, Niederösterreich und Burgenland in

Wien

Auf Grund des § 100 Abs. 2 der Dienstprag-
matik, RGBl. Nr. 15/1914, in der derzeit gülti-
gen Fassung wird verordnet:

Die Disziplinarsachen der Beamten des Amtes
für Schiffahrt werden der Disziplinarkommission
bei der Post- und Telegraphendirektion für Wien,
Niederösterreich und Burgenland in Wien zuge-
wiesen.

Frühbauer

49. Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
18. Jänner 1973, mit der die Waschmittel-

Verordnung geändert wird

Auf Grund des § 32 des Bundesgesetzes vom
26. September 1923, BGBl. Nr. 531, gegen den
unlauteren Wettbewerb in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 74/1971 wird ver-
ordnet:

Die Waschmittel-Verordnung, BGBl. Nr. 454/
1968, wird wie folgt geändert:

1. § 1 hat zu lauten:

„§ 1. Waschmittel im Sinne dieser Verord-
nung sind chemische Erzeugnisse in Pulver-,
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Pasten-, flüssiger oder Tablettenform, die als
Vollwasch-, Feinwasch-, Einweich- oder Weich-
spülmittel für Wäsche aller Art angeboten wer-
den."

2. § 2 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Die Packungen sind wie folgt zu be-
zeichnen:

a) ,Standard', für 70 Liter,
b) ,Groß', für 100 Liter,
c) ,Familien', für 150 Liter,
d) ,Ökonomie', für 200 Liter,
e) ,Riesen', für 250 Liter,
f) ,Haushalt', für 400 Liter,

g) ,Vorrat', für 600 Liter,
h) ,Wirtschaft', für 800 Liter."

3. § 5 hat zu lauten:

„§ 5. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Juli
1973 in Kraft.

(2) Waschmittel, die den Bestimmungen dieser
Verordnung nicht entsprechen und vor deren
Inkrafttreten verpackt worden sind, dürfen
noch bis 30. Juni 1974 im Inland gewerbsmäßig
verkauft, feilgehalten oder sonst in Verkehr
gebracht werden."

Staribacher

5 0 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
22. Dezember 1972 über die Aufhebung des
§ 28 Abs. 5 des Bundesgesetzes vom 18. De-
zember 1956, BGBl. Nr. 1/1957, über Kran-
kenanstalten (Krankenanstaltengesetz —

KAG) durch den Verfassungsgerichtshof

Gemäß Art. 140 Abs. 3 des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 und

gemäß den §§ 64 und 65 des VerfGG 1953,
BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Er-
kenntnis vom 13. Oktober 1972, G 20, 21/72-11,
dem Bundeskanzler zugestellt am 29. November
1972, den § 28 Abs. 5 des Bundesgesetzes vom
18. Dezember 1956, BGBl. Nr. 1/1957, über
Krankenanstalten (Krankenanstaltengesetz —
KAG) als verfassungswidrig aufgehoben.

(2) Die Aufhebung tritt mit 30. September
1973 in Kraft.

(3) Frühere gesetzliche Bestimmungen treten
nicht wieder in Kraft.

Kreisky

5 1 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
29. Dezember 1972 betreffend die Ratifi-
kation des Europäischen Abkommens vom
14. Dezember 1959 über die Gleichwertig-
keit der akademischen Grade und Hochschul-

zeugnisse durch Belgien

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des
Europarates hat Belgien am 5. Juni 1972 seine
Ratifikationsurkunde zum Europäischen Ab-
kommen über die Gleichwertigkeit der aka-
demischen Grade und Hochschulzeugnisse (BGBl.
Nr. 143/1961, letzte Kundmachung betreffend
den Geltungsbereich BGBl. Nr. 123/1970) hinter-
legt.

Kreisky


